
fixieren und diese den Restschulen als anwendbare Handhabe zur Verfilgung stellen. Derdrri- 
ges wächst jedoch nicht von deine. sondern bedarf des Anstoiles von ..oben”, sorgfaltiger 
Planung und Koordinicrung 

Der ,,Rahmen” in Form der Richtlinien fi l r  das BVJ kann nur  ein Anfang gewesen sein, die 
Fortrctning dieses Beginns ist langst ilberfällig. 

WILHELM CURSIEFEN 

Das BVJ (Berufsvorbereitungsjahr) - eine gelungene 
bildungspolitische Maßnahme? 

1. Das BVJ in den Erlassen 
Mit dem auf das Sonderprogramm der Bundesregierung vom 28. Januar 1976 abge- 
stimmten Anschlußprogamm der Landesregierung Nordrhein-Westfalens vom 
17. Februar 1976 zum Programm der Landesregierung gegen Jugendarbeitslosigkeit 
(vom21. Januar 1975) wird ,,fur alle Schüler, die mit dem Schuljahr 1975/76 die all- 
gemeine Schulpflicht beenden und in kein AusbildungsverhSLltnis oder eine weiter- 
fiihrende Schule eintreten”. die Berufsschulpflicht wie folgt erfullt: Der , .Teilzeit- 
Unterricht wird als  einjiihriger Blockunterricht organisiert und als Berufsvorberei- 
tungsjahr durchgefuhrt” (Kultusminister 18. Márz 1976). 

Diese im Zusammenhang mit dem (politischen) Programm der Regierung(en) gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit zu sehende Einrichtung eines BVJ erfahrt dann durch die 
Aoderung des Gesetzes uber die Schulpflicht im Lande NN‘ (siehe Fassung in der 
Bekanntmachung vom 29. April 1975) den Charakter einer Dauereinrichtung. wo- 
nach ,,alle Jugendlichen, die nach Beendigung ihrer allgemeinen Schulpflicht weder 
ein Ausbddungsverhältnis beginnen noch in eine weiterfuhrende allgemeinbildende 
oder berufsbildende Vollzeitschule eintreten. das Berufsvorbereiiungsjahr besu- 
chen ...” (Kultusminister 17. April 1978). 

Dem KM-Erlai3 vom 17. April 1978 nach wird den unterschiedlichen Lernvorausset- 
Zungen der BVJ-ler durch eine Differenzierung in drei Lerngruppen Rechnung ge- 
tragen. 
Die zur I .  Lerngruppe ahlenden Schliler - sie weisen mindestens den Hauptschul- 
abschluß nach - werden nach den Richtlinien des Berufsgrundschuljahres wie nach 
denen des Berufsvorbereiiungsjahres unterrichtet. Jugendliche, die aus der 9. Klasse 
der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums abgegangen sind, werden in 
besonderen Klassen als 2. Lerngruppe zusammengefdt und im allgemein- 
obligatonschen (Lern-)Bereich nach den Richtlinien und Lehrplanen fur  die Haupt- 
schule unterrichtet und konnen einen dem Hauptschulabschluß gleichwertigen Ab- 
schluß erwerben. Jugendliche, die ihren schulischen Voraussetzungen zufolge weder 
der 1 .  noch der 2. Lerngruppe zuzurechnen sind, zahlen zur 3. Lerngruppe. Fur die- 
se Lerngruppe, die Absolventen der Sonderschule fur Lernbehinderte wie auch aus 
den unteren Klassen der Hauptschule Enilassene umfaßt. enthalt der Erlaß explizit 
keine Hinweise auf Richtlinien und Lehrplane. 
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2. Das BVJ - eine übereilte MaDnahme 

in einer Notsituation eingerichtet, solite durch das BVJ die Jiigendarbeitslosigkeit 
angegangen werden, einmal durch seine einjáhrige Aufschubwirkung. zum anderen 
durch einjahrige Qualifizicrungsben~uhungen. Diese Ausdehnung der ,,Vollzeit- 
schulptïicht” auf zehn Jahre durfte zum derzeitigen Zeitpunkt zumindest fur die Ju- 
gendlichen der 3. Lerngruppe keine optimale L.dsung sein. 

Pauschal gesehen kcinnen die Jugendlichen der 3. Lerngruppe als ,,Langsamlerner” 
bezeichnet werden, die in diesem IO. Schuljahr wieder langsamer lernen als die ,,an- 
deren” Jugendlichen, so dai3 sich der Abstand zwischen den Gruppierungen nur ver- 
größert und die Berufseingliederung vercchlechten. Die ,,gegebene” Andersarttg- 
keic der hier angesprochenen Jugendlichen hat der Gesetzgeber gesehen; denn ein 
Vergleich der Srundentafelii, nach denen die drei Lerngruppen unterrichtet werden, 
zeigt als wichtigsten Unterschied, dal3 die 3. Lerngruppe 18 Stunden Ín berufbfekdbe- 
zagener Praxis unterrichtet wird. Die erste und zweite Lerngruppe erhalten in die- 
sem Fach 10 bnv. 7 Stunden Unterricht. Da der fachpraktische Unterrichi fur die 
,,handarbeitende” 3. Lerngruppe altersbedingt kaum interesseweckende Wirkung 
haben kann (siehe Cursitfen 1977). bleihi die Vermittlung VOR Fertigkeiten, die. in 

produkrionsfrrmder Umgebung gewonnen, später unter Berilcksichtigung des 
Transfer-Plisnomens angewandt werden sollen. Berucksichtigi man hierbei auch 
wieder den Hinweis auf den ,,Langsamlerner“, dann gewinnt das BVJ vermehrte 
,,Auïschubwirkung”. 

Schiebt dar, BVJ die Problematik der mbglichen ,,Berufseingliederung” der ,,an- 
dersartigen” Jugendlichen vorrangig nur urn ein Jahr auf, ohne die Situation we- 
sentlich zu andern, dann L a m  gefragt werden, ob  die Einfuhrung des BVJ eine der 
Herabse(zurig des Volljahrigkcitsalters vergleichbare politische Aktion war und wie 
diese ohne Befragung der Fachwissenschaft eingefuhrt wurde; denn nach Thomae 
(1973, 47) ergib eine kritische Analyse der Literatur zur sozialen Reife zwischcn 14 
und 20 Jahren ,,keine sachlichen Anhaltspunkte dafor, dan eine Verlegung der Al- 
iersgrenz~ fur Volljährigkeit vorgenommen werden sollte”, und ,,Nach Auskunft 
des Bundesministeriums, das fur die Vorbereitung der Gesetzesvorlage i u r  Vorverle- 
gung der Altersgrenze fur  Volljahrigkeit auf 18 Jahre zustandig ¡si, wurden nicht die 
Vertreter der verschiedenen Wissenschaften von der Jugend, sondern die obersten 
Landesbehbrdm für Jugendpflege und -htife zu einer Stellungnahme zu den Planen 
einer Anderung der Volljahrigkeitsgrenze aufgefordert. Das fast einmuiig positive 
Votum dieser Behörden entsprach den pragmatischen Motivationen und Zielset7un- 
gen der Initiatoren d i se r  Gesetzesvorlage” (S. IO). 

AhnlÍch pragmatisch scheint das Handeln der Verantwortlichen auch bezdglich der 
BVJ- und BVJ-ahnlichen Mai3nahmen zu sein, so ,,geraten Verwaltung und Politi- 
ker zunehmend in eine Legitimationskrise, zumal die Annahme, dal3 eine Schul- 
pílichtanderung, wonach mir einem VOìb2itjahr in Sonder form die gesamte 
(Berufs-)Schulpflicht abgeleistet ¡st, die Vermittelbarkeit der Jugendlichen in unge- 
lernte Arbeiten erhöhi, sich nicht (mehr) besBtigt. so daß einjährige Sonder formen 
einen direkten Weg in die Arbeìtslosigkeir darstellen” (Biermanti 1978, 805). 

3. Möglichkeiten der ,,Jungarbeiter”-Beschulung 

Im Zusammenhang mil der Ncuregelung des Volljahrigkeitsulters fanden Srutte U. 

a.  (1973) mittels einer Fra~ebogen-Erliebuiig bei den iinrnirrelbar Betroffenen, das 
heiOt den 17- bis 1 Sjáhrigen, dal3 die geplarire Nerabsetiung des l’olijahrigLeirsal- 
ten fur die Befiagten ,,kein sie besonders beruhrendes Seins- und Interessenpro- 
blem” war, ,,sie bekundeten jedoch - nach den eiiisprechenden Vorinformationen 
- in der Untersuchungssituation heinerkeiisweites Verstandnis ïur die sie unmittei- 
bar tangierenden Auswirkungen des Voll). AG” (S 69). 
Werden Untersuchungen, die sich mit den Belangen der hier angesprwhenen Ju- 
gendlichen auseiiider$riLen, hinsichtlich ihrer Aussagen zur Zufriedenheit und zur 
Bildungsmotivation befragt, dann heißt es z. B. in den Ergebnissen einer Vorstudie 
zum BJBB-Projekt ,,Vorberufliche und herut’liche Bildung fur lernbehinderte .lu- 
gendliche”, da8 ,,sich rclaiiv mehr Sonderschulabsolventen als Schulabganger ohne 
AbschIuB und Schuler mit Hauptschi~labschliil~ zufrieden uber ihre gegenwartige 
Tatigleit” (Kloaí 1978, 12) sußern. Erteil und Hohn (1974, 21 1) fanden in der Siu- 
die ,.Ungelernte in der Bundeciepiiblik“, ,,dan irn ganzen gesehen die Zufriedmheir 
der Ungelernten mit ihrer Situation erstaunlich proa is, was, 
dingt gunstig auf ihre Bildunetinolivariori auiwirbi”. Dies zeigt sich dann auch in 
ann mit einem 8ildungsmotivationsrest an 162 Sonderschulabsolventen und aus 
der 7. oder einer darunter liegenden Klasse der Hauptschule Enrlassenen durchgc- 
îuhrten Untersuchung; denn hier uberwiexen diese Jugindhcben im Vcrgleich zu 
ehemaligen Haupt-, Kealschulern und Gymnasiasten in den unteren Motivations- 
klassen (Leiber 1974, 303 f.). 

Nimmt man diere u. a. Ergebnisse zur Kenntnis, bedenkr die Hinweise auf die 
, ,Schulmudigkeit” dieses Personenbreises, auch wenti .,Cchulmudigkeit” nur das 
Ubsrdrusspein der durch die Schule vermehrt gegebenen aozcalen liontrolk bedeu- 
[en sollte, berucksichtigt m m  wciter. d3B n x l i  Beck (1973, 159) 3 1  VQ der 19- bis 
%)ahrigen Ungelernten uber eine erfolgreich abgeschloswnz Heruf3dusbildiing ier- 
Fùgcii. .,dal3 eine erfolgreich abgeschlossene Ueruf%tiisbildung Leinen sicheren 
Sctiutz gegen dab soriale Abgleiten in die Position des Ungelernten gibt” und auch 
iiiclit unbedingt vor Arbeitslosigkeit schutrr, dail ,,ein Zusammenhang mischen Ar- 
beitslosigkeit und Jugendkriminalitat bisher generell nichi he%ieseii” (Becker 1978. 
116) wurde, daß aber andererseits geregelte Arbeit dis ein rrabilisierender Faktor an- 
gesehen werden kann, der nicht nur einer negativen P~rs~nlichkritbeniwicklung ent- 
gegenzuwirken in der Lage ist, sondern daß ,,Bcrufsratigkeit” infolge der groBeren 
finanziellen Unabhangigieic, hinsichtlich des Gefuhls des ,,Dazuzugehbrens”, des 
,,Mitredenkonnens”, der geringercn sozialen Kontrolle, dem Ende des permanenten 
Minerfoigserlebnisses ,,Schule” das Selbstwertgrfuhì wie auch das Anerkanntwer- 
den in der spezifischen Miiwelt steigern kann, dann sollte das BVJ kein Pflfchtschul- 
jahr, sondern ein Angebot, ein Kompeiisaiions~ahr sein. 

Denjenigen Schulern aber, die eine Arbeitstelle finden, sollten alle mriglichen tiil- 
fen wie pers6nlichkeitsstabilisiereiidrr Unterricht (siehe die Niederlande), Arirech- 
nung der hrbeitstacigkeit und Teilzeitbeschulung auf Bildungsabschltisse, Durchlas- 
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sigkeit und Anrechnung in und auf regulare Ausbildungsgange (siehe Moglichkeireii 
im Bereich des 5 48 BBiCi), Trilzeitberufsschulunrrricht bis zur Volljahrigkeit als 
,,Problemlosungsanlaufsielle”. vermehrter tatigkeitsorientierter Kursunterricht 
u. a. geboten werden. 

Geht man von der Annahme aus, dal3 die Begabungsschwerpunkte dieser Jugendli- 
chen starker im Manuellen, im Bereich der Handarbeit liegen, dann sollte dies auch 
vermehrt genutzt werden, indem diese Begabung unmittelbar durch die Berufstatig 
keit und nicht vorbereitend auf diese gefordert wird, dies unter allen nur möglichen 
Formen der Durchlassigkeit und unter Berucksichtigung vermehrter schulischer Ein- 
beziehung der .,beruflichen” Erfahrungen, so daß die Berufsschule fur diese Perso. 
uengruppe eine (berufs-)tatigkeitsorientierie und persönlishkeitsstabilisierende 
Schule wird. die die Andersariigkeit erkennt, akzeptiert und in ihre Arbeit einbe- 
zieht. Parallel hierzu sollte das BVJ als Angebot weitergefuhrt werden, welleicht in 

dem Sinne, daß der schulorganische Rahmen einer Vollzeitform ,,fur (potentielle) 
Lingelernre berufspddagogisch durch zwei Ansatze gegendber der Teilzeitform wei- 
cerzuenrwickeln” ist ..durch den Ruckgriff auf eine allgemeine Berufserziehung und 
iechnisch-ókonomisch-politische Grundbildung sowie auf die Konzeption von Teil- 
berufen, die also innerhalb eines anerkannten Berufes Durchlassigkeit mbglich ma- 
chen wurden” (Biermann 1978, 812). Doch zumindest sollte intensiist uberpruft 
werden, o b  das Pflicht-BVJ die in es gesetzten Hoffnungen erfullen kann oder ob es 
nur ein opportunes Politikum und ein Tummelplatz fur ,,Profilierungs-Neurotiker” 
ist. 

Lireroipr 

I B c c k , h Dar Ausuahlverlahren In H ö h n , E (Hrrp 1 Ungelcrnic in der Bundcrrepublik. 
Georg-hiicharl-Pla¡l-GL.dBchinissiiliung, Kaiserrlauiern I Y74 
1 B c c k c r . ï Jugcndarbcii~losiBkcit -Ursache von Jugendkrirninaliiäi In  Wirirchalir-und Be- 
rulserriehung 1975. H 4, S 113 - I18 
3 B I e r m a n n . H. Dar Dilemma der Jungarbciterberchulun% In Die Deutsche ßcmís- und Fach- 
r chu le74(1978) .H  1 I . S  803-RI5 
4. C u r s I e i e n , W L‘nierruchung der ßcruiriniererrcnrtchiungcn männlicher BcrufrrchUlcr ohne 
Haupischulabrshluü und Berulrausbildungri,erirog In Die bcruírbildrndc Schule 29 (1977). H 2.  
5 102-110 
5 E r i e I i , ß -J , und H d h n , E Die rozialc Situaiion In H ö h n , E (Hrsg ) Ungclcrnic in 
der Bundesrepublib. Gcorg-Michacl-Piaff.Ge~chlnissliíiung, Kaircrslauiern 1974 
6. I( I o a I . P - W  Berutrrchuler ohne HaupirchulabschluB Ausbildunßs- und Bcrulrnlanprobleme I 

benachrciligier Jugendlicher In Berufscrziehung in ï i s r enssha í i  und Praxis 1978. H 5.  S.  9 - 18 I 

7 kuliuminisier RdErl d Kuliusminisierr vom 18 März I976 - 111 B 6 32 - 8014 - 446/16, Pro- 
gramm gegen die Jugendarbeiislorigkeii In Gemcinsames Amisblaii des Kuliusrninisieriums und dcr 
Minisieriumi fur nisrensihafi und Forschung des Lnndcs Nordrhcin-N‘erlíalcn 4:1976 
8 kutiusininisier Brie¡ an den Regierungspraridenicn in Arnrbcrg, Dcrmold. DUsseldorl. Köln und 
Munrier vom l i  April 1978, Beir ’ Durchfohrung dea Beruisvorbereiiungsjahrer 
9 S I u i I c , H . u a Die Herabseirung de5 Voll~nhrigkeiisaliers im Uricil der Bciroifencn. In. Wir- 
senschalilichc Inlormaiions,~hrii ien der Arbeii igemeini~haii  ¡ur Erziehungrhilie (AFET) c V , H 1. 
1973 Hannover 
10 T h o m a c , H Dar Problem der ..\ozialen Reile” bon 14- bir ZOlährigen In. Wissenschafihchc 
In¡ormaiionii~liriiien der 4rbeiirgemcin~shaii  fur Erziehunpshilíe (AFET) c \ , H 6. 1973 H a n n o w r  

I 

SI 

F, 
SI 
6’ 

1.( 

Be 
dir 
te) 
SCI 
sbr 
Un 

E5 
mi 

net 

Dit 
ren 
hin’ 

IC. : 
liCb 
dur 

Zie 
pral 
ode 

mF 

2.0 

2.1 

Die 
und 

Da 

uns, 
den 

Ein 
gQn 
eine 
de. 

wu1 

16H 


